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D E R    L A N D R A T  
Geschäftsbereich: 

Personal und Organisation 
DRUCKSACHE 

Az.: 

10-037-01 
lfd. Nr. Jahr 

Datum: 

16.02.2021 
20 2021 

 

Vorlage 
 

  Zutreffendes ankreuzen  

    Beschlussvorschlag 

an (zutreffenden Ausschuss einsetzen und ankreuzen) Sitzungstag öffent-
lich 

nicht- 
öffentlich 

ange- 
nommen 

abgelehnt geändert 

                  

                  

 Kreisausschuss 05.03.2021      

 Kreistag 24.03.2021      

  
 Die Ziele der UN-Behindertenrechtskon-

vention wurden berücksichtigt: 
 ja  nein  entfällt 

       

Verantwortlichkeit (Ordnungsziffer der Org.-einheit/Sichtvermerk): Geschäftsbereich 10 

Gefertigt: Beteiligt: Landrat zur Beschlussausführung. 

10.22       10.2       I                        
            -       -                   gez. Radeck (Handzeichen) 

 
Betreff: 

 
Abberufung der Kreisamtfrau Lydia Teichmann als Prüferin des Referates Rech-
nungsprüfung  
 
Beschlussvorschlag: 

 
Gem. § 154 Abs. 2 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) 
wird die Kreisamtfrau Lydia Teichmann mit sofortiger Wirkung als Prüferin des Referates 
Rechnungsprüfung abberufen.  
 
 



 
 DRUCKSACHE 
Vorlage lfd. Nr. Jahr 

(Fortsetzungsblatt) 20 2021 
 

  
 

- 2 -  

Sachdarstellung, Begründung, ggf. finanzielle Auswirkungen: 

 
Frau Teichmann ist mit Beschluss des Kreistages vom 17.03.2006 zur Prüferin des Re-
ferates Rechnungsprüfung berufen worden. Da Frau Teichmann mit Wirkung vom 
31.12.2020 in den Ruhestand versetzt wurde, ist sie abzuberufen. 5 
 
Gem. § 154 Abs. 2 NKomVG beruft der Kreistag die Prüfer/innen des Rechnungsprü-
fungsamtes und beruft sie ab. Die Abberufung bedarf der Zustimmung der Kommunalauf-
sichtsbehörde. 
 10 
 
 
 
 


